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Förderantrag für Stecker-Solaranlagen 2024  [Stand: 02/2025] 

 

Bitte senden Sie den Antrag ausgefüllt und unterschrieben mit den erforderlichen Unterlagen an folgende 

Anschrift oder per E-Mail mit der Betreffzeile „Steckersolarförderung“ an Magnus.wurmbach@Leimen.de: 

 

 

Stadtverwaltung Leimen 

Bauamt 

Abteilung Liegenschaften/Energie 

z.H. Herr Wurmbach 

Rathausstraße 1-3 

69181 Leimen 

Magnus.wurmbach@Leimen.de (Betreffzeile: „Steckersolarförderung“) 

 

 

FÖRDERANTRAG FÜR STECKER-SOLARANLAGEN 

Die Förderung beträgt 20% der Kosten der Stecker-Solaranlage.  

Die maximale Förderhöhe pro Anlage beträgt 150 Euro. 

 

Angaben zur Person 
 

 
Name, Vorname 

 

 
Straße, Hausnummer 

 

 
Postleitzahl, Ort 

 

 
E-Mail-Adresse 

 

 

Bankverbindung 

 

 
Bank/Geldinstitut 

 

 
IBAN 
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Förderantrag für Stecker-Solaranlagen 2024  [Stand: 02/2025] 

 

Ich stelle den Antrag als: 

 Eigentümer/Eigentümerin 

 Vermieter/Vermieterin 

 Mieter/Mieterin 

 

Angaben zum Gebäude 

Der Antrag bezieht sich auf folgendes Objekt in der Stadt Leimen 

 
Straße, Hausnummer 

Rechnungsdatum 

Es handelt sich um eine Stecker-Solaranlage mit einer Leistung von         

Antragsunterlagen 

Folgende Unterlagen habe ich dem Förderantrag beigelegt: 

• Rechnungskopie über die angeschaffte Stecker-Solaranlage 

• Foto der installierten Anlage 

• Nachweis über die Anmeldung im Marktstammregister bei der Bundesnetzagentur 

 

Die obenstehenden Unterlagen müssen in jedem Fall eingereicht werden. Die folgenden  

Unterlagen müssen eingereicht werden, wenn ihr Antrag auf Förderung diese Punkte betrifft. 

• Denkmalschutzrechtliche Genehmigung 

• Einbauerlaubnis der Vermieterin/des Vermieters 
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Förderantrag für Stecker-Solaranlagen 2024  [Stand: 02/2025] 

 

Schlussbestimmungen 

Ich versichere, dass mir die Förderrichtlinie bekannt ist und alle Angaben wahrheitsgemäß sind. 

Mir ist bekannt, dass 

• der Antrag nur bearbeitet werden kann, wenn die Antragsunterlagen vollständig sind. 

• kein Rechtsanspruch auf die Förderung besteht. 

• bei einem denkmalschutzrechtlich geschützten Gebäude eine Genehmigung für den Einbau einer 

Stecker-Solaranlage vorzulegen ist. 

• bei einem Mietgebäude eine Erlaubnis seitens des Vermieters/ der Vermieterin für den Einbau einer 

Stecker-Solaranlage vorzulegen ist. 

Das Einverständnis für die Speicherung und Verarbeitung der in diesem Antrag angegeben Daten im Rahmen 

des Förderverfahrens wird hiermit erteilt. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit mein Recht auf 

Auskunftserteilung, Berichtigung, Löschung und Sperrung meiner personenbezogenen Daten nach Artikel 15 

und 17 DSGVO wahrnehmen darf. 

 
Ort, Datum    Unterschrift Antragssteller/in 

 


